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129 Offenes Verfahren gem. § 3 EG Abs. 1 Ziffer  1, VOB/A Abschnitt 2  
- (15-360) Tischlerarbeiten/Mobile Trennwandanlagen  

 
Auftraggeber: Stadt Langenfeld – Rhld. - 
 Vergabestelle 

eMail: vergabestelle@langenfeld.de 
 Konrad-Adenauer-Platz 1 

40764 Langenfeld 
  
Vergabeverfahren: Offenes Verfahren 
 
Ort der Ausführung: DE - 40764 Langenfeld       
 
Maßnahme: Neubau städt. Gesamtschule  
                                              Metzmacherstrasse 5 - 9 
                                              40764 Langenfeld  
 
Auftragsgegenstand: (15-360) Tischlerarbeiten /Mobile Trennwände                                         
 
Umfang der Arbeiten: Es handelt sich im wesentlichen um folgende Leistungen: 
 
                                              Lieferung und Montage mobiler Trennwandanlagen  
 
                                              1 mob ile Glastrennwandanlage mit Eckelement  
 

                                       1 mobile Tre nnwandanlage mit Schlupftür + akustisch wirksamer O berfläche  
                                                       
Ausführungsbeginn: ab ca. 08 KW. 2016 
 
Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterl agen:   
 
Anforderungsfrist:  Die Unterlagen sind bis spätestens 26.01.2016 anzufordern. 
 
Kosten der Unterlagen:  16,00 € 
 

 Die Zahlung des Kostenbeitrags, der nicht erstattet wird, hat zu erfolgen auf Konto-
Nummer 200 022 bei der Stadt-Sparkasse Langenfeld (BLZ 375 517 80)  
(IBAN = DE47375517800000200022) (BIC-Nr. WELADED1LAF) unter Angabe des 
Untersachkontos 02000.15700, oder in bar. 

 
Angebotsausgabestelle:  Einsichtnahme und Abholung der Angebotsunterlagen: 

Die Angebotsunterlagen können gegen Zahlung des Kostenbeitrags Montag – 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr in der 
Vergabestelle , Zimmer 383, Stadtverwaltung Langenfeld,  Konrad-Adenauer-Platz 
1, DE-40764 Langenfeld, abgeholt werden.  

 
 Schriftliche Angebotsanforderung: 

Die Angebotsunterlagen können auch schriftlich (Brief, Fax oder eMail) mit 
Nachweis der Zahlung des Kostenbeitrags, bei der Stadt Langenfeld, 
Vergabestelle , Konrad-Adenauer-Platz 1, DE-40764 Langenfeld,   
eMail: vergabestelle@langenfeld.de,  Tel.: +49 2173/794-12 51,  
Fax: +49 2173/794-9 12 55, angefordert werden. Die Übersendung der 
Angebotsunterlagen erfolgt nur gegen Nachweis des Einzahlungsbeleges oder eines 
Verrechnungschecks. 
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Hinweise für die Angebotsabgabe: 
 
Nachweis der Eignung: Der Auftraggeber behält sich vor, Erklärungen und Nachweise zur Eignung des 

Bieters gemäß § 6 EG Abs. 3 VOB/A Abschnitt 2 vor der Vergabeentscheidung 
nachzufordern. 

 
 Bieter bzw. Bieterinnen, deren Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer oder 

Verleiherinnen bzw. Verleiher von Arbeitskräften, soweit sie bereits bei der 
Angebotsabgabe bekannt sind, haben gemäß den Vorgaben des § 4 in Verbindung 
mit § 8 sowie der §§ 17 und 18 Tariftreue- und Vergabegesetzes die erforderlichen 
Verpflichtungserklärungen abzugeben. 

 
 Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in 

die Liste des Vereins für die Präqualifizierung von Bauunternehmen 
(Präqualifizierungsverzeichnis).  

 Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis zugelassen. 

 Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die 
vorgesehenen Nachunternehmer präqualifiziert sind oder die Voraussetzungen für 
die Präqualifizierung erfüllen 

  
 Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung die im 

Angebot geforderten entsprechenden Eigenerklärungen zur Eignung abzugeben. Bei 
Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen 
Nachunternehmer abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmer sind präqualifiziert. 
In diesen Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmer in der 
Liste des Vereins für Präqualifizierung von Bauunternehmen 
(Präqualifizierungsverzeichnis) geführt werden. 

 
Form der Angebote:  Angebote sind in deutscher Sprache zu erstellen. 

 Angebote werden nur gewertet, wenn sie in schriftlicher Form vorgelegt werden. 
Angebote sind ausgefüllt, unterschrieben und in den einschlägigen Umschlägen 
verschlossen bis zum u.a. Termin einzureichen. 

 
Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zulässig. 
  
Submissionstermin:  02.02.2016, 10.30 Uhr , Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld, 

Raum 383   
 Angebote sind bis spätestens zum Eröffnungstermin bei der Angebotsausgabestelle 

einzureichen. Der Bieter oder ein/e von ihm Bevollmächtigte/r kann an der 
Submission teilnehmen. 

 
Sicherheiten:  Für die Sicherheit der Vertragserfüllung können max. 10 % der Rechnungssummen 

einbehalten werden. 
 Als Sicherheit für die Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen werden  
 5 % der Abrechnungssumme für die Dauer der Gewährleistungsfrist einbehalten. Der 

Einbehalt kann gegen Bankbürgschaft ausgezahlt werden. 
 
Zahlungsbedingungen: Zahlungen erfolgen gemäß § 16 VOB/B. 
 
Bietergemeinschaft: Bei einer Bietergemeinschaft muss diese gesamtschuldnerisch haften. 
 
Zuschlags- und Bindefrist : Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 02.04.2016. 
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Rechtsbehelf-/Nach- 
prüfungsverfahren:  Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen kann sich der 

Bewerber oder Bieter an die Rheinlandkammer bei der Bezirksregierung Köln, 
Zeughausstraße 2 -10, DE-50667 Köln 

 Tel.: +49 221/1 47 31 16, Fax: +49 221/1 47 28 89 
 eMail: vergabekammer@bezreg-koeln.de wenden. 
 
Langenfeld, 15.12.2015  
gez. 
Der Bürgermeister 
 
 
130 Offenes Verfahren gem. § 3 EG Abs. 1 Ziffer 1, VOB/ A Abschnitt 2  

- (15-359) Küchentechnik - Lieferung und Montage Küch eneinrichtung Mensaküche 
 

Auftraggeber: Stadt Langenfeld – Rhld. - 
 Vergabestelle 

eMail: vergabestelle@langenfeld.de 
 Konrad-Adenauer-Platz 1 

40764 Langenfeld 
  
Vergabeverfahren: Offenes Verfahren 
 
Ort der Ausführung: DE - 40764 Langenfeld       
 
Maßnahme: Neubau städt. Gesamtschule  
                                       Metzmacherst rasse 5 - 9 
                                     40764 Langenfe ld  
 
Auftragsgegenstand: (15-359) Küchentechnik                                            
 
 Lieferung und Montage Kücheneinrichtung Mensaküche  
 
  div. Mobiliar aus Edelstahl(Chrom-Nickel-Stahl)  :  
                                   Schränke / Wandh ängeschränke / Untertische/Arbeitstische / Lagerreg ale  
 

1 Kühlzelle 
1 TK-Zelle 
1 Induktionskochfeld 
1 Universal Gargerät 
1 Kombi-Dämpfer  
1 Kondenationshaube 
1 Dunstabzugshaube 
1 Warmspeisenbüffet 
1 Kaltspeisenausgabe +Hygieneschutz 
1 Getränkekühlschrank 
4 Kälteanlagen  
1 Spülmaschine +Wärmerückgewinnung+Wasseraufbereitu ng  
 
div. Kleinmöbel  

   
Ausführungsbeginn: ab ca. 08. KW. 2016 
 
Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterl agen:   
 
Anforderungsfrist:  Die Unterlagen sind bis spätestens 19.01.2016 anzufordern. 
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Kosten der Unterlagen:  25,00 € 
 

 Die Zahlung des Kostenbeitrags, der nicht erstattet wird, hat zu erfolgen auf Konto-
Nummer 200 022 bei der Stadt-Sparkasse Langenfeld (BLZ 375 517 80)  
(IBAN = DE47375517800000200022) (BIC-Nr. WELADED1LAF) unter Angabe des 
Untersachkontos 02000.15700, oder in bar. 

 
Angebotsausgabestelle:  Einsichtnahme und Abholung der Angebotsunterlagen: 

Die Angebotsunterlagen können gegen Zahlung des Kostenbeitrags Montag – 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr in der 
Vergabestelle , Zimmer 383, Stadtverwaltung Langenfeld,  Konrad-Adenauer-Platz 
1, DE-40764 Langenfeld, abgeholt werden.  

 
 Schriftliche Angebotsanforderung: 

Die Angebotsunterlagen können auch schriftlich (Brief, Fax oder eMail) mit 
Nachweis der Zahlung des Kostenbeitrags, bei der Stadt Langenfeld, 
Vergabestelle , Konrad-Adenauer-Platz 1, DE-40764 Langenfeld,   
eMail: vergabestelle@langenfeld.de,  Tel.: +49 2173/794-12 51,  
Fax: +49 2173/794-9 12 55, angefordert werden. Die Übersendung der 
Angebotsunterlagen erfolgt nur gegen Nachweis des Einzahlungsbeleges oder eines 
Verrechnungschecks. 

 
Hinweise für die Angebotsabgabe: 
 
Nachweis der Eignung: Der Auftraggeber behält sich vor, Erklärungen und Nachweise zur Eignung des 

Bieters gemäß § 6 EG Abs. 3 VOB/A Abschnitt 2 vor der Vergabeentscheidung 
nachzufordern. 

 
 Bieter bzw. Bieterinnen, deren Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer oder 

Verleiherinnen bzw. Verleiher von Arbeitskräften, soweit sie bereits bei der 
Angebotsabgabe bekannt sind, haben gemäß den Vorgaben des § 4 in Verbindung 
mit § 8 sowie der §§ 17 und 18 Tariftreue- und Vergabegesetzes die erforderlichen 
Verpflichtungserklärungen abzugeben. 

 
 Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in 

die Liste des Vereins für die Präqualifizierung von Bauunternehmen 
(Präqualifizierungsverzeichnis).  

 Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis zugelassen. 

 Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die 
vorgesehenen Nachunternehmer präqualifiziert sind oder die Voraussetzungen für 
die Präqualifizierung erfüllen 

  
 Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung die im 

Angebot geforderten entsprechenden Eigenerklärungen zur Eignung abzugeben. Bei 
Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen 
Nachunternehmer abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmer sind präqualifiziert. 
In diesen Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmer in der 
Liste des Vereins für Präqualifizierung von Bauunternehmen 
(Präqualifizierungsverzeichnis) geführt werden. 

 
Form der Angebote:  Angebote sind in deutscher Sprache zu erstellen. 

 Angebote werden nur gewertet, wenn sie in schriftlicher Form vorgelegt werden. 
Angebote sind ausgefüllt, unterschrieben und in den einschlägigen Umschlägen 
verschlossen bis zum u.a. Termin einzureichen. 
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Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zulässig. 
  
Submissionstermin:  26.01.2016, 10.30 Uhr , Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld, 

Raum 383   
 Angebote sind bis spätestens zum Eröffnungstermin bei der Angebotsausgabestelle 

einzureichen. Der Bieter oder ein/e von ihm Bevollmächtigte/r kann an der 
Submission teilnehmen. 

 
Sicherheiten:  Für die Sicherheit der Vertragserfüllung können max. 10 % der Rechnungssummen 

einbehalten werden. 
 Als Sicherheit für die Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen werden  
 5 % der Abrechnungssumme für die Dauer der Gewährleistungsfrist einbehalten. Der 

Einbehalt kann gegen Bankbürgschaft ausgezahlt werden. 
 
Zahlungsbedingungen: Zahlungen erfolgen gemäß § 16 VOB/B. 
 
Bietergemeinschaft: Bei einer Bietergemeinschaft muss diese gesamtschuldnerisch haften. 
 
Zuschlags- und Bindefrist : Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 26.03.2016. 
 
Rechtsbehelf-/Nach- 
prüfungsverfahren:  Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen kann sich der 

Bewerber oder Bieter an die Rheinlandkammer bei der Bezirksregierung Köln, 
Zeughausstraße 2 -10, DE-50667 Köln 

 Tel.: +49 221/1 47 31 16, Fax: +49 221/1 47 28 89 
 eMail: vergabekammer@bezreg-koeln.de wenden. 
 
Langenfeld, 15.12.2015        
gez.  
Der Bürgermeister 
 
 
131 Korrektur einer offensichtlichen Unrichtigkeit im A mtsblatt Nr. 23/2 015 vom 02.11.2015  

 
Im Amtsblatt der Stadt Langenfeld Rhld. Nr. 23/2015 vom 02.11.2015, Inhaltsverzeichnis Nr. 117, wurde auf der 
Seite 197, letzter Absatz, ein offensichtlicher Schreibfehler unrichtig abgedruckt. 
 
Dort heißt es: 
„Der Umlegungsausschuss der Stadt Langenfeld Rhld. hat in seiner Sitzung am 27.10.2009 aufgrund des § 47 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 in der z. Z. gültigen Fassung die Einleitung der Umlegung für die 
nachfolgend aufgeführten Grundstücke beschlossen:“ 
 
Richtig muss es heißen: 
„Der Umlegungsausschuss der Stadt Langenfeld Rhld. hat in seiner Sitzung am 27.10.2015 aufgrund des § 47 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 in der z. Z. gültigen Fassung die Einleitung der Umlegung für die 
nachfolgend aufgeführten Grundstücke beschlossen:“ 
 
Langenfeld Rhld., 01.12.2015 
Der Vorsitzende 
gez. Hanheide 
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132 Bekanntmachung der 35. Nachtragssatzung vom 09.12.2015  zur Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Langenfeld Rhld. vom  10.12.1980 
 

Der Rat der Stadt Langenfeld Rhld. hat am 08. Dezember 2015 folgende Nachtragssatzung beschlossen:  
 

35. Nachtragssatzung vom 09.12.2015  
zur Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

der Stadt Langenfeld Rhld. vom 10.12.1980  
 
Auf Grund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) in der jeweils gültigen Fassung, der  
§§ 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 
(GV NRW S. 712/SGV NRW 610) in der jeweils gültigen Fassung, der §§ 1 bis 9 des Gesetzes über Abgaben für 
das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz- AbwAG) vom 18.01.2005 (BGBl. l. Nr. 5) in 
der jeweils gültigen Fassung und der §§ 53, 54 und 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LWG) vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926/SGV NRW 77) in der jeweils gültigen Fassung, in Verbindung mit der 
Entwässerungssatzung der Stadt Langenfeld, in der jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Langenfeld 
Rhld. in seiner Sitzung am 08.12.2015 folgende 35. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Langenfeld Rhld. vom 10.12.1980 beschlossen: 
 

I. 
 
Die Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Langenfeld Rhld. vom 10.12.1980, zuletzt geändert 
durch die 34. Nachtragssatzung vom 10.12.2014, wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Abschnitt A Ziffer 8 erhält folgende neue Fassu ng: 
 
Die Arbeitsgebühr beträgt je cbm Abwasser       1,97 € 
Sie setzt sich zusammen aus einer Gebühr 
 
a) für die Ableitung der Abwässer von        0,94 €/cbm und 
b) für die Reinigung der Abwässer von        1,03 €/cbm. 
 
§ 2 Abschnitt B Ziffer 17 erhält folgende neue Fass ung: 
 
Als laufende Benutzungsgebühren für die Beseitigung des Niederschlagswassers werden für jeden 
Quadratmeter bebaute/überbaute oder befestigte Grundstücksfläche 0,64 € jährlich erhoben. 
 

II. 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Nachtragssatzung wird hiermit gemäß § 17 der Hauptsatzung der Stadt Langenfeld Rhld. 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(SGV NRW 2023) in der jeweils gültigen Fassung kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Langenfeld Rhld. vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel angibt. 

 
Langenfeld, 09.Dezember 2015 
gez. 
Frank Schneider 
Bürgermeister 
 
 
133 Bekanntmachung der 16. Nachtragssatzung vom 09.12.2015  zur Gebührensatzung vom 

14.12.1993 zur Satzung über die Abfallwirtschaft un d Abfallentsorgung in der Stadt 
Langenfeld Rhld. für das Jahr 2016 
 

Der Rat der Stadt Langenfeld Rhld. hat am 08. Dezember 2015 folgende Nachtragssatzung beschlossen:  
 

16. Nachtragssatzung vom 09.12.2015  
zur Gebührensatzung vom 14.12.1993 zur Satzung über  die Abfallwirtschaft und 

Abfallentsorgung in der Stadt Langenfeld Rhld. 
für das Jahr 2016 

 
Aufgrund 
 
der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) in der derzeit geltenden Fassung 
 
und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21.10.1969 
(GV NW S. 712/SGV NW 610) in der derzeit geltenden Fassung 
 
in Verbindung mit der Satzung über die Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung in der Stadt Langenfeld Rhld. vom 
19.05.1993 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 17.12.1997 
 
hat der Rat der Stadt Langenfeld in seiner Sitzung am 08.12.2015 folgende 16. Nachtragssatzung zur 
Gebührensatzung vom 14.12.1993 zur Satzung über die Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung in der Stadt Langenfeld 
Rhld. beschlossen: 
 

I. 
 
Die Gebührensatzung vom 14.12.1993 zur Satzung über die Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung in der Stadt 
Langenfeld, zuletzt geändert durch die 15. Nachtragssatzung vom 10.12.2014 wird wie folgt geändert: 
 
Der § 4 erhält folgende Neufassung: 
 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die nach § 10 Abs. 3 Buchstabe f bis l der Satzung über die 

Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung in der Stadt Langenfeld Rhld. vorzuhaltenden Abfallbehälter sowie die 
zugelassenen Restmüllsäcke.  

 
(2) Die Benutzungsgebühren betragen jährlich bei wöchentlicher Abfuhr: 
 
 a) für jeden 60-Liter-Abfallbehälter 162,48 € 
 b) für jeden 80-Liter-Abfallbehälter 216,60 € 
 c) für jeden 120-Liter-Abfallbehälter 324,96 € 
 d) für jeden 240-Liter-Abfallbehälter 650,04 € 
 e) für jeden 770-Liter-Abfallbehälter 2.085,84 € 
 f) für jeden 1.100-Liter-Abfallbehälter 2.979,72 € 
 
(3) Die Benutzungsgebühr beträgt jährlich bei 14täglicher Abfuhr: 
 

 für jeden 60-Liter-Abfallbehälter 129,96 €. 
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(4) Bei einer Abfallgemeinschaft, die ihm Rahmen des Zusammenschlusses nach § 5 Satz 1 der Satzung über die 

Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung in der Stadt Langenfeld Rhld. mindestens 1 Abfallbehälter einspart, 
betragen die jährlichen Benutzungsgebühren 

 
 a) bei 14 täglicher Abfuhr: 
  für jeden 60-Liter-Abfallbehälter 113,76 € 
 
 b) bei wöchentlicher Abfuhr: 
  ba) für jeden 60-Liter-Abfallbehälter 146,28 € 
  bb) für jeden 80-Liter Abfallbehälter 195,00 € 
  bc) für jeden 120-Liter-Abfallbehälter 292,56 € 
  bd) für jeden 240-Liter-Abfallbehälter 585,12 € 
  be) für jeden 770-Liter-Abfallbehälter 1.981,56 € 
  bf) für jeden 1.100-Liter-Abfallbehälter 2.830,80 €. 
 
(5) Die jährlichen Benutzungsgebühren nach den Absätzen 2 bis 4 können bei Eigenverwertung nach § 15 Abs. 6 

der Satzung über die Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung in der Stadt Langenfeld Rhld. auf schriftlichen Antrag 
ermäßigt werden, wenn die im Hausmüll befindlichen Stoffe im Sinne der vorgenannten Vorschrift auf 
ausschließlich zu reinen Wohnzwecken genutzten Grundstücken kompostiert werden. Die Trennung der 
kompostierbaren Teile ist von allen auf dem reinen Wohngrundstück lebenden Personen sorgfältig 
durchzuführen und der anfallende Kompost vollständig auf dem Wohngrundstück zu belassen. 

 
 Entsprechendes gilt für die Abfallgemeinschaften. 
 
 Die Benutzungsgebühren betragen jährlich bei Eigenverwertung 
 
 a) und wöchentlicher Abfuhr: 
  aa) für jeden 60-Liter-Abfallbehälter 129,96 € 
  ab) für jeden 80-Liter-Abfallbehälter 173,28 € 
  ac) für jeden 120-Liter-Abfallbehälter 260,04 € 
  ad) für jeden 240-Liter-Abfallbehälter 520,08 € 
  ae) für jeden 770-Liter-Abfallbehälter 1.668,60 € 
  af) für jeden 1.100-Liter-Abfallbehälter 2.383,80 € 
 

b) und 14täglicher Abfuhr: 
für jeden 60-Liter-Abfallbehälter 97,44 € 
 

c) und wöchentlicher Abfuhr bei Abfallgemeinschaften (Abs. 4, 1. Halbsatz): 
  ca) für jeden 60-Liter-Abfallbehälter 113,76 € 
  cb) für jeden 80-Liter-Abfallbehälter 151,68 € 
  cc) für jeden 120-Liter-Abfallbehälter 227,52 € 
  cd) für jeden 240-Liter-Abfallbehälter 455,04 € 
  ce) für jeden 770-Liter-Abfallbehälter 1.564,32 € 
  cf) für jeden 1.100-Liter-Abfallbehälter 2.234,76 € 
 
 d) und 14täglicher Abfuhr bei Abfallgemeinschaften (Abs. 4, 1.Halbsatz): 
  für jeden 60-Liter-Abfallbehälter  81,24 €. 
 
(6) Wird ein 770-Liter- oder 1.100-Liter-Abfallbehälter auf Abruf abgefahren (§ 17 Abs. 1 der Satzung über die 

Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung in der Stadt Langenfeld Rhld.), beträgt die Benutzungsgebühr je Abruf 
 
 a) für jeden 770-Liter-Abfallbehälter 50,34 € 
 b) für jeden 1.100-Liter-Abfallbehälter 67,53 €. 
 
(7) Die Höhe der Benutzungsgebühr beträgt 
 
 für jeden  70-Liter-Restmüllsack 4,10 €. 
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(8) Die gewichtsbezogene Benutzungsgebühr beträgt bei Presscontainern 355,35 €/ je Tonne. 
 
(9) Die Gebühr für die Entsorgung von Sperrgut beträgt 
 

a) je Abfuhr bei Abholung 
(maximal fünf Kubikmeter) 20,00 € 

 b) je Selbstanlieferung an der Annahmestelle Hansastraße 8,00 € 
  (maximal Kofferraumladung oder kleiner Anhänger) 
 
(10) Für die Veränderung von Behälteranzahl, -größe oder -leerungshäufigkeit wird eine Gebühr von 15,00 EUR je 

Änderungsantrag bzw. Aufstellung erhoben, sofern die Änderung (Austausch des Gefäßes) nicht durch den 
jeweiligen Grundstückseigentümer selbst durchgeführt wird.  

 
(11) In den Benutzungsgebühren gem. den Absätzen 2 bis 10 sind alle nicht anderweitig gedeckten Kosten gem. der 

Satzung über die Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung in der Stadt Langenfeld Rhld. enthalten. 
 

II. 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende  Änderungssatzung  wird hiermit gemäß § 17 der Hauptsatzung der Stadt Langenfeld Rhld. 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(SGV NRW 2023) in der jeweils gültigen Fassung kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Langenfeld Rhld. vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel angibt. 
 
Langenfeld, 09. Dezember 2015 
gez. 
Frank Schneider 
Bürgermeister 
 
 
134 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Beba uungspl an „I -109 Städtischer 

Kindergarten Langforter Straße“ sowie der 6. Berich tigung des Flächennutzungsplanes  
 

Gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) sowie den 
Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), die in den derzeit gültigen 
Fassungen zur Anwendung kommen, hat der Rat der Stadt Langenfeld in seiner Sitzung am 08.12.2015 den 
Bebauungsplan „I-109 Städtischer Kindergarten Langforter Straße“ als Satzung beschlossen.  
 
Der Bebauungsplan wurde nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB  aufgestellt. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Errichtung eines neuen Kindergartens, der aufgrund der Bedarfsplanung für 
Kinderbetreuungsplätze erforderlich ist. 
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Gebietsbegrenzung:  
 
Im Norden: Eine Parallele zur nördlichen Fahrbahnkante der Langforter Straße. 

Eine nördlich verlaufende Parallele im Abstand von 105 m zur nördlichen Grenze des Flurstücks 
325, Flur 2 in der Gemarkung Immigrath. 

 
Im Osten: Eine 60 m lange Orthogonale beginnend in einem Abstand von 45 zur nördlichen Grenze des 

Flurstücks 325, Flur 2 in der Gemarkung Immigrath, die Orthogonale ist in einem östlichen 
Abstand von 80 m zum Grenzpunkt der Flurstücke 325, Flur 2 in der Gemarkung Immigrath und 
dem Flurstück 52, Flur 1 in der Gemarkung Berghausen zu konstruieren. 

 
Im Süden: Eine Verlängerung der nördlichen Grenze des Flurstücks 325, Flur 2 in der Gemarkung Immigrath 

um 23 m nach Westen; die westliche Grenze des Flurstücks 134, Flur 2 in der Gemarkung 
Immigrath; eine Parallele im Abstand von 45 m zur nördlichen Grenze des Flurstücks 325. 

 
Im Westen: Eine Orthogonale von 60 m zur südlichen Gebietsgrenze (Verlängerung der nördlichen Grenze 

des Flurstücks 325, Flur 2 in der Gemarkung Immigrath um 23 m nach Westen); eine nach Osten 
gerichtete Orthogonale in einer Länge von 5 m; eine weitere Orthogonale von 45 m bis zur 
nördlichen Gebietsbegrenzung. 

 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen: 
   

 
 
 

Da der Bebauungsplan „I-109 Städtischer Kindergarten Langforter Straße“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 
13a BauGB aufgestellt wurde, erfolgte eine Anpassung des Flächennutzungsplanes (FNP)  im Wege der 
Berichtigung gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB. 
Die 6. Berichtigung des Flächennutzungsplanes wurde dem Rat der Stadt Langenfeld in sei-ner Sitzung am 
08.12.2015 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Sie umfasst im Wesentlichen die künftige Darstellung als Fläche für 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindergarten anstelle der bisherigen Ausweisung als öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz. 
 



Amtsblatt der Stadt Langenfeld Rhld. 

Nr. 25/2015 15.12.2015 Seite 224 

 

 

Die Berichtigung ist aus dem nachgeführten Übersichtsplan ersichtlich: 
 

 
 
bisherige Darstellung FNP   6. Berichtigung 

 
 
Der Bebauungsplan „I-109 Städtischer Kindergarten Langforter Straße“ kann mit der dazugehörigen Begründung 
gemäß § 10 (3) BauGB ab sofort im Rathaus der Stadt Langenfeld, Rhld., Referat Stadtplanung und 
Denkmalschutz, Konrad-Adenauer-Platz 1 während der Dienststunden von Jedermann eingesehen werden. 
 
Über den Inhalt des v.g. Bebauungsplanes und der Berichtigung des Flächennutzungsplanes wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. 
 
Hinweise:  
 
Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 und (4) BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan „I-109 
Städtischer Kindergarten Langforter Straße“ und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 (1) BauGB werden 
 
1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 (6) der GO NRW beim Zustandekommen des 
Bebauungsplanes „I-109 Städtischer Kindergarten Langforter Straße“ und der 6. Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der vorgenannte Bebauungsplan wurde nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Langenfeld, Referat Stadtplanung und 

Denkmalschutz, vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit werden die 6. Berichtigung des Flächennutzungsplanes und der vom Rat der Stadt Langenfeld am 
08.12.2015 als Satzung beschlossene Bebauungsplan „I-109 Städtischer Kindergarten Langforter Straße“, Ort 
und Zeit der Bereithaltung sowie die aufgrund des BauGB und der GO NRW erforderlichen Hinweise gemäß § 10 
(3) BauGB in Verbindung mit den §§ 7 (4) und 41 (1), Buchstabe "f" GO NRW und § 17 der Hauptsatzung der 
Stadt Langenfeld, Rhld., öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Langenfeld werden die 6. Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes und der Bebauungsplan „I-109 Städtischer Kindergarten Langforter Straße“ gemäß § 10 
(3) BauGB rechtsverbindlich. 
 
Langenfeld Rhld., 10.12.2015  
gez. 
Frank Schneider 
Bürgermeister 
 
 
135 Bekanntmachung  über das Ausscheiden eines Mitgliedes des Integrationsrates und 

die Berufung eines Nachfolgers/einer Nachfolgerin 
 

Ratsfrau Mechthild Schulze Tenberge, geb. 19.10.1956, wohnhaft Pestalozzistr.29, 40764 Langenfeld, hat am 
27.10.2015 ihr Ratsmandat niedergelegt. Nach der Reserveliste der Fraktion Bündnis90/ Die Grünen war 
zunächst Frau Gabriele Monjau, geb. am 23.04.1964, wohnhaft Eichenfeldstr. 26a, 40764 Langenfeld, die 
Listennächste und ist als Ratsmitglied einberufen worden. Sie hat das Mandat am 11.11.2015 schriftlich 
abgelehnt. Der Listennächste der Reserveliste der Fraktion Bündnis90/ Die Grünen war Herr Dr. Bernhard Ibold, 
geb. am 11.12.1966, wohnhaft Von-Hünefeld-Str. 71, 40764 Langenfeld. Er hat das Mandat am 25.11.2015 
schriftlich abgelehnt. Der Listennächste der Reserveliste der Fraktion Bündnis90/ Die Grünen war Herr Franz 
Janssen, geb. am 21.09.1958, wohnhaft Neu-Stefenshoven 17D, 40764 Langenfeld. Er wurde als neues 
Ratsmitglied einberufen. 
 
Herr Franz Janssen hat am 03.12.2015 schriftlich erklärt, dass er das Mandat annimmt. 
 
Demnach ist Herr Franz Janssen neues Ratsmitglied. 
 
Gegen diese Entscheidung kann jede(r) Wahlberechtigte des Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet zuständige 
Leitung solcher Partei- und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde 
binnen eines Monats nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung bei dem Wahlleiter Einspruch einlegen.  
 
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Langenfeld, 14.12.2015 
Der Bürgermeister als Wahlleiter 
gez. 
Frank Schneider 
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136 Angaben gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz (Korrupt ionsbG) des Bürgermeisters, der 
Ratsmitglieder,  Sachkundigen Bürger/innen und des Integrationsrates der Stadt Langenfeld 
Rhld. 
 

Die Liste mit den Angaben befindet sich in der Anlage zu diesem Amtsblatt. 
 
 
137 Aufgebot  

Die Sparkassenbücher 401 291 87 61, 401 291 88 37, 401 291 88 52 und 401  291 89 28 wurden der Stadt-
Sparkasse Langenfeld als verloren gemeldet.  
 
Die Inhaber dieser Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen einer Frist von drei Monaten vom Tage der 
Bekanntmachung an gerechnet, unter Vorlage der Sparkassenbücher ihre Rechte bei der Stadt-Sparkasse 
Langenfeld anzumelden.  
 
Nach Ablauf der genannten Frist werden das Sparkassenbücher für kraftlos erklärt.  
 
Langenfeld, den 26.11.2015  
Stadt-Sparkasse Langenfeld/Rhld.  
gez.  
Der Vorstand 
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